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(Unzuläſſigkeit des derrufe ſeitens
der competenten Staatsbehörde bereits angenommenen
Stiftung, beziehungsweiſe ein bereits genehmigten
Stiftsbriefes Die Am Uli 1887 M Nimburg verſtorbene
Katharina Fleiſchmann beſtimmte u Hhrem Teſtamente vom 24 Mai
1878 mehrere Capitalsbeträge zur Errichtung von Stiftungen für

Studierende welche abgeſehen von anderen hier nicht u

Betracht kommenden Bedingungen von Ohmi chen Eltern böh
miſcher Umgangsſprache un Ohmt cher Geſinnung ſein müſſen und
we den enuſs der Stiftung ſofort verlieren en ſie
ſich der Sprache ihrer Vorfahren oder ihrem Vaterlande entfremden
würden Die auf run dieſer teſtamentariſchen Beſtimmungen und
den mi den Erben nach Katharina Fleiſchmann getroffenen Verein—
barung verfaſsten Stiftsbriefentwürfe IN we der diesbezügliche
el de Teſtamentes wörtlich aufgenommen war, wurden von der
Statthalterei Prag als Stiftungsbehörde zur Ausfertigung E·
nehmigt, worauf die !Iu Conformitä mit den Entwürfen ausgefertigten,
mit den Unterſchriften der Vertreter des teſtamentariſch zur Verleihung
berufenen Gemeindevorſtandes bezw Gemeindeausſchu eS von ni⸗
burg verſehenen Originalſtiftsbriefe mit der Genehmigungsclauſel ver
ehen und dem Gemeindeamte M Nimburg zur weiteren Verwahrung
zugeleitet wurden Bevor jedoch das Erforderliche wegen Verleihung
dieſer Sti Ungen veranla werden konnte eröffnete das Miniſterium
für Cultus und Unterricht we  em vidimierte A  riften der Stifts⸗
briefe vorgelegt worden mi dem die Statthalterei Prag
gerichteten Erlaſſe 1˙1 Auguſt 646 daſ
Studentenſtiftungen In der Ur die Stiftsbriefe feſtgeſtellten Form
nicht annehmbar erſcheinen weil die an die Bewerber geſtellte An
ſorderung des Nachweiſes threr böhmiſchen Geſinnung, insbeſondere
auch mi Rückſicht auf die Unbeſtimmtheit und Vieldeutigkeit dieſes
Ausdruckes pädagogiſchen Standpunkte bedenklich ſei anderer—
Eel auch vom juridiſchen Standpunkte unhaltbar erſcheine da ſich
Geſinnungen als nunenr iche Vorgänge der Beurtheilung, be  0  w Ent
ſcheidung der Stiftsbehörde entziehen und weil endlich auch gegen
die Beſtimmung vond M Falle als der Stipendiſt dem Vater—
ande ſich entfremde“ de Stiftungsgenuſſes verluſtig werden ſoll
IuI Hinblicke auf die Unklarhei der Faſſung dieſer Anordnung
juriſtiſche Bedenken obwalten Da  U Miniſterium erklärte fohin, die
weitere inſtanzmäßige Amtshandlung IN dieſer Angelegenheit zwar
der Statthalterei IN Prag 3u Uber laſſen, bemerkte jedoch zugleich,
daſs der Annahme dieſer Stiftungen wohl kein Uſtan entgegen—
ſtehen würde wenn etwa durch Einvernehmung der Erben feſtge
ſtellt würde daſs die oben erwähnte Ausdrucksweiſe Ahin 3u ver—
ſtehen ſel daſs Studierende öhmiſcher Nationalität bezw böhmiſcher
Mutterſprache zum Stiftungsgenuſſe berufen oder wenn die
Erben mM Abänderung der Stiftungen IN dieſem Sinne willigen
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würden. Nachdem ſich jedoch die hierüber ve  umenen Elben
nach Katharina Fleiſchmann ablehnend verhielten, Trklärte die att
alterei In Prag mit Erlaſs vom October 1894, die
fraglichen Stiftungen QAus allgemeinen pädagogiſchen Gründen für
unannehmbar und widerrief die unterm .Juni 1892, 7378,
ausgeſprochene Genehmigung der Stiftsbriefe.

Dem dagegen den Erben nach Katharina Fleiſchmann,
ſowie von der Stadtgemeinde Nimburg überreichten ecurſe gab
das Miniſterium für Cultus und Unterricht mit Entſcheidung vom
31 Auguſt 1895, 628, keine olge Der Verwaltungsgerichts⸗
hof den en nach Katharina Fleiſchmann die Legitimation
zur Beſchwerdeführung ab, eil die en nach einem Stifter dann,
wenn ihnen ur die Anordnung des etzteren weder ein Anſpruch
auf die Stiftungsgenüſſe, noch eine Antheilnahme der Stiftungs⸗
ausrichtung oder Stiftungsverwaltung zuerkannt —  , enn echtlich e·
ſchütztes Intereſſe an der Errichtung der Stiftung für ſich nicht 3
behaupten vermögen. Dagegen hat der Verwaltungsgerichtshof die
Legitimation zur Beſchwerdeführung der Stadtgemeinde Nimburg 3u⸗
erkannt, eil dieſe Gemeinde owohl als Stifter berufenes Dir
gan der Stiftungsverwaltung, als auch n ihrer Eigenſchaft als Ver
treterin der unächſt, bezw ſubſidiär Stiftungsgenuſſe berufenen
Studierenden aus der Gemeinde Nimburg allerdings eln rechtliches
Intereſſe daran hat, den hier vorgekommenen Widerru der An
nahme der Stiftungen anzufechten. Auch In der Sache ſe hat
der Verwaltungsgerichtshof den erſten der von der Stadtgemeinde
Nimburg geltend gemachten Beſchwerdepunkte, daſs nämlich der Wider  2  2
ruf einer ereits angenommene Stiftung und eines ereits genehmigten
Stiftsbriefes geſetzli nicht zuläſſig ſei, al begründet rkannt und
ſo die Fleiſchmann'ſchen Studentenſtiftungen un threr urſprünglichen
Faſſung beſtätigt, denn die von der Erblaſſerin errichteten Stiftungen
ſind durch das Hinzutreten der ſtaatlichen Genehmigung als juridiſche
Perſonen definitiv und unbedingt exiſten geworden und C8 gibt und
kann kein ittel geben, das eſtehen dieſer juridiſchen Perſönlich⸗
keiten wieder rückgängig machen Der Widerruf einer ſeitens der
competenten Stiftungsbehörde angenommenen Stiftung, bezw eines
ereits genehmigten Stiftsbriefes iſt alſo unzuläſſig, denn das Beſtehen
einer einmal 3u phyſiſchem oder rechtlichem Daſein gelangten Perſonkann nicht mehr geleugnet werden.

Außerpfitſch (Tirol) eter Al — Pfarrer
der „Oratio sancti Ambrosii epis-

copi“ Im Miſſale.) Am Anfange des Miſſale ſteht un der Trae-
paratio 0 Missam Inter den „Orationes PIO pportunitate 198
dotis anlte Célebrationem 6t. Communionem dicendae“ die „Ora⸗
t10 Sancti Ambrosi1 episcopi“. Und Am Uſſe des auf die dies
Dominica entfallenden Theiles ſtehen hier die orte „Ber Virtutem


